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Amtsblatt 
Herausgeber:  Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt, Tel. 09521 27-0 

  
 

Nr. 18 Haßfurt, 17.12.2019 72. Jahrgang 
 

Öffnungszeiten: Landratsamt Haßberge in Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr  - 12:30 Uhr 
Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:30 Uhr  
Montag und Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Ebern 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr 
Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Hofheim vormittags: Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr  

Sprechstunden des Landrats: nach Vorankündigung in der Presse oder auf Anfrage 

 
 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

 
 

 
 

I n h a l t :  

Teil I: 
 

Veröffentlichungen des Landratsamtes/Landkreises und seiner Einrichtun-
gen einschl. der Unternehmen und Verbände 

 

 Verordnung Wasserschutzgebiet Rottensteiner Forst S. 80-81 

 Verordnung Wasserschutzgebiet Kalkofenquelle der 
Stadt Eltmann 

 
S. 81-87 

 Bekanntmachung über die Aufforderung zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen für die Wahl des Land-
rats und Kreistags 

 
 
S. 88-91 

 3. Änderungssatzung (Abfallwirtschaftssatzung) S. 91-92 

 Offenlegung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts für das Wirtschaftsjahr 2017 des Abfallwirt-
schaftsbetriebes des Landkreises Haßberge 

 
 
S. 92-93 

 Offenlegung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts für das Wirtschaftsjahr 2018 Kommunalunter-
nehmen Haßberge-Kliniken 

 
 
S. 93-95 

 
 

Teil II: 
 

Veröffentlichungen der kreisangehörigen VGem/Städte/Märkte/ 
Gemeinden sowie der Schul- und Versorgungsverbände 

 

 Satzung zur 1. Änderung der Entschädigungssatzung  
des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung  
im Raum Eltmann - Ebelsbach 

 
 
S. 96 

 HH-Satzung des ZV zur Wasserversorgung der  
Zeil-Ebelsbach-Gruppe 

 
S. 96-97 

 

 

Teil  I 
 

 
Az. III/4 
EAPl 642/1-2 
 
Verordnung des Landratsamtes Haßberge zur Aufhebung 
des Wasserschutzgebietes in der Gemarkung Rottensteiner 
Forst (Landkreis Haßberge) für die öffentliche Wasserversor-
gung der Stadt Hofheim i. Ufr. 
 
Das Landratsamt Haßberge erlässt aufgrund des § 51 und § 52 
Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zu-
letzt geändert durch Art. 2 G zur Beschränkung des marinen 
Geo-Engineerings vom 4.12.2018 (BGBl. I S. 2254) in Verbin-
dung mit Art. 31 des Bayer. Wassergesetzes (BayWG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25.02.2010 (GVBl. S. 66), 
zuletzt geändert durch § 5 des Gesetzes vom 24. Juli 2019 
(GVBl. S. 408) folgende 
 

V e r o r d n u n g  
 

§ 1 
 

Die Verordnung des Landratsamtes Haßberge über das Was-
serschutzgebiet in der Gemarkung Rottensteiner Forst (Land-
kreis Haßberge) für die öffentliche Wasserversorgung der 
Stadt Hofheim i. Ufr. vom 24.04.1986 (Amtsblatt des Landrat-
samtes Haßberge vom 12.05.1986, S. 67 ff) in der Fassung der 
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Änderungsverordnung vom 03.06.1986 (Amtsblatt des Land-
ratsamtes Haßberge vom 11.06.1986, S. 177) wird aufgebho-
ben. 
 

§ 2 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
im Amtsblatt des Landratsamtes Haßberge in Kraft.  
 
Haßfurt, 02.12.2019 
Landratsamt Haßberge  
 
Schneider 
Landrat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Az. III/4-642/1-2 
 
Verordnung des Landratsamtes Haßberge über das Wasserschutzgebiet für die Kalkofenquelle in der Stadt 
Eltmann für die öffentliche Wasserversorgung Stadt Eltmann  
 
 
Das Landratsamt Haßberge erlässt aufgrund des § 51 und § 52 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 
2 G zur Beschränkung des marinen Geo-Engineerings vom 4.12.2018 (BGBl. I S. 2254) in Verbindung mit 
Art. 31 des Bayer. Wassergesetzes (BayWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.02.2010 (GVBl. 
S. 66), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes zur Änderung wasserrechtlicher Vorschriften vom 
21.02.2018 (GVBl. S. 48) 
 

V e r o r d n u n g :  
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung für die Stadt Eltmann wird das in § 2 näher umschriebene 
Schutzgebiet festgesetzt. Für dieses Gebiet werden die Anordnungen nach §§ 3 bis 7 erlassen. 
 
 

§ 2 
Schutzgebiet 

 
(1) Das Schutzgebiet besteht aus 
 1 Fassungsbereich (Zone W I),   auf einer Teilfläche (Tfl) von rund 35 x 35 m der Flur- 
           Nummer (Fl.Nr.) 2158 der Gemarkung Eltmann 
 
 1 engeren Schutzzone (Zone W II), auf Teilflächen der Fl.Nrn. 2120, 2157, 2157/2, 2158, 
           2159 und 2160 der Gemarkung Eltmann, sowie auf 
           Fl.Nr. 12 (Tfl) der Gemarkung Zeller Forst Ost, und  
           Fl.Nrn. 136 bis 140 der Gemarkung Weisbrunn 
  
(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem im Anhang (Anlage) ver-

öffentlichten Lageplan Maßstab 1: 5.000 eingetragen. Die genaue Grenze der Schutzzone verläuft auf 
der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder, wenn die Schutzzonengrenze ein Grundstück 
schneidet, auf der der Fassung entfernteren Kante der gezeichneten Linie.  

 
(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen Grundstücke be-

rühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht. 
 
(4) Der Fassungsbereich ist durch eine Umzäunung, die weitere Schutzzone ist in der Natur im erforderlichen 

Maß kenntlich gemacht. 
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§ 3 

Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen 
 

(1) Es sind 
 

 in der engeren  
Schutzzone  

entspricht Zone II 

1. bei Eingriffen in den Untergrund  

1.1 Aufschlüsse oder Veränderungen der Erd-
oberfläche, auch wenn Grundwasser nicht 
aufgedeckt wird, vorzunehmen oder zu er-
weitern (insbesondere linienhaft durchhal-
tende Geländeeinschnitte, Fischteiche, 
Kies-, Sand- und Tongruben etc.), ausge-
nommen nach Ziff. 4.1 zugelassene Maß-
nahmen 

 

 
verboten, ausgenommen Bodenbearbeitung im Rahmen der ord-
nungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung  

1.2 Wiederverfüllung von Erdaufschlüssen, 
Baugruben und Leitungsgräben sowie Ge-
ländeauffüllungen  

                               
                                       verboten 

1.3 Leitungen verlegen oder erneuern (ohne 
Nrn. 2.1, 3.7 und 6.11) 

verboten 

1.4 Durchführung von Bohrungen nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1 m Tiefe 

1.5 Untertägige Eingriffe in den Untergrund, 
auch unterhalb des genutzten Grundwas-
serleiters, auch wenn diese außerhalb des 
Wasserschutzgebietes ansetzen 

 
 

verboten 

2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen  

2.1 Errichten oder Erweitern von Rohrlei-
tungsanlagen zum Befördern wasserge-
fährdender Stoffe im Sinne des § 65 UVPG 
i. V. m. Nr. 19.3 bis 19.6 der Anlage 1 zum 
UVPG sowie § 2 Abs. 2 RohrFLtgV, außer-
dem von Rohrleitungsanlagen, die nicht 
der AwSV unterliegen, bei denen jedoch 
zumindest Anlagenteile wassergefähr-
dende Stoffe enthalten können 

 
 
 
 

verboten 

2.2 Anlagen nach § 62 WHG zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen zu errichten 
oder zu erweitern und zu betreiben 

 
verboten 

2.3 Biogasanlagen zu errichten oder zu erwei-
tern 

verboten 

2.4 Windkraftanlagen zur errichten oder zu er-
weitern 

verboten 
  

2.5 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
nach § 62 WHG außerhalb von Anlagen 
nach Nr. 2.2  

 
verboten, ausgenommen Straßensalzung im Rahmen des Winter-

dienstes 

2.6 Abfall i. S. d. Abfallgesetze und berg-bauli-
che Rückstände abzulagern (Die Behand-
lung und Lagerung von Abfällen fällt unter 
Nr. 2.2 und Nr. 2.3) 

 
verboten 

2.7 Genehmigungspflichtiger Umgang mit radi-
oaktiven Stoffen im Sinne des Atomgeset-
zes und der Strahlenschutz-verordnung 

 
verboten 

 
3. 

 
bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 

3.1 Abwasserbehandlungsanlagen für häusli-
ches, gewerbliches oder kommunales Ab-
wasser zu errichten oder zu erweitern, ein-
schließlich Kleinkläranlagen 

 
verboten 

3.2 Mischwasserentlastungsbauwerke zu er-
richten oder zu erweitern 

verboten 

3.3 Trockenaborte verboten 
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 in der engeren  

Schutzzone  

entspricht Zone II 

3.4 Ausbringen von Abwasser (auch Versickern 
von Spülwässern aus der Wartung von 
Trinkwasseraufbereitungsanlagen) 

 
verboten 

3.5 Anlagen zum gezielten Einleiten von ge-
sammeltem Niederschlagswasser in 
- oberirdische Gewässer 
- das Grundwasser (Versickern) 
zu errichten oder zu erweitern (ohne Nr. 

4.1) 

 
 

verboten 

3.6 Sonstige Anlagen zum gezielten Einleiten 
ins Grundwasser (Versickern) zu errichten 
oder zu erweitern) 

 
verboten 

3.7 Abwasserleitungen und zugehörige Anla-
gen zu errichten oder zu erweitern 

verboten 

3.8 Abwasserleitungen und zugehörige Anla-
gen sowie Grundstücksentwässerungsanla-
gen einschließlich Kleinkläranlagen zu be-
treiben 

 
verboten 

 
4. 

 
bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen Handlungen 

4.1 Straßen, Wege und sonstige Verkehrsflä-
chen zu errichten oder zu erweitern 

nur zulässig  
- für öffentliche Feld- und Waldwege, beschränkt-öffentliche 

Wege, Eigentümerwege und Privatwege und 
- bei breitflächigem Versickern des abfließenden Wassers 

wenn die Schutzfunktion der GW-Überdeckung erhalten bleibt 

4.2 Materialien mit auswaschbaren oder aus-
laugbaren wassergefährdenden Stoffen (z. 
B. Recyclingmaterial, Schlacke, Im-präg-
niermittel) zum Straßen-, Wege-, oder Was-
serbau zu verwenden 

 
 

verboten 

4.3 Baustelleneinrichtungen, Baustofflager zu 
errichten oder zu erweitern 

verboten 

4.4 Zeltplätze einzurichten oder zu erweitern; 
Camping aller Art 

verboten 

4.5 Sportanlagen zu errichten oder zu erweitern verboten 

4.6 Geländemotorsport verboten 

4.7 Großveranstaltungen durchzuführen verboten 

4.8 Friedhöfe aller Art zu errichten oder zu er-
weitern 

verboten 

4.9 Militärische Übungen durchzuführen nur Durchfahrt auf klassifizierten Straßen zulässig 

4.10 Kleingartenanlagen zu errichten verboten 

4.11 Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf 
Freilandflächen, die nicht der land- oder 
forstwirtschaftlichen oder gärtnerisch Pro-
duktion dienen (z.B. Verkehrs-wege, für die 
Allgemeinheit bestimmte Flächen) 

 
 

verboten 

4.12 Düngen mit Stickstoffdüngern nur zulässig bei standort- und bedarfsgerechter Düngung mit Mine-
raldünger 

 
5. 

 
bei baulichen Anlagen 

5.1 bauliche Anlagen und zugehörige Kfz-Stell-
plätze zu errichten oder zu erweitern 

verboten 

5.2 Ausweisung neuer Baugebiete verboten 

5.3 Stallungen zu errichten oder zu erweitern verboten 

5.4 Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jau-
che, Gülle, Silagesickersaft (JGS-Anlagen) 
zu errichten oder zu erweitern 

 
verboten 

5.5 ortsfeste Anlagen zur Gärfutterbereitung o-
der zur Gärsubstratlagerung zu errichten o-
der zu erweitern 

verboten 

5.6 gewässerbauliche Veränderungen vor-zu-
nehmen, welche die Grund-wasserströ-
mungsverhältnisse beeinflussen können 

 
verboten 
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6. 
 

bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen 

6.1 Düngen mit Gülle, Jauche, Festmist, Fest-
mistkompost und Gärresten von abfall-
freiem Substrat aus Biogasanlagen 

                                           
                                         verboten 

6.2 Düngen mit sonstigen organischen und  mi-
neralischen Stickstoffdüngern (ohne Nr. 
6.3) 

nur zulässig unter Einhaltung der aktuellen fachlichen Regeln und 
Rechtsvorschriften, einschließlich schlagbezogener Aufzeichnung 
der Düngebedarfsermittlung, der Düngezeitpunkte und der Höhe 
der Gaben 

6.3 Ausbringen oder Lagern von 
- Stoffen nach Abfallverzeichnisverordnung 
  (insbesondere Schlämme jeglicher Art), 
- klärschlammhaltigen Düngemitteln, 
- Düngemitteln bzw. Gärresten bzw.  
  Kompost mit Anteilen von behandelten  
  oder unbehandelten Bioabfällen oder  
  tierischen Nebenprodukten 

 
 
 

verboten 

6.4 Lagern von Festmist, Sekundärrohstoff-
dünger oder Mineraldünger auf unbefestig-
ten Flächen 

verboten 

6.5 Lagern von Gärfutter oder Gärsubstrat au-
ßerhalb ortsfester Anlagen 

verboten 

6.6 ganzjährige Bodendeckung durch Zwi-
schen- oder Hauptfrucht 

erforderlich, soweit fruchtfolge- und witterungsbedingt möglich 

6.7 Beweidung, Freilandtierhaltung (auch in Zu-
sammenhang mit ortsveränderlichen Stäl-
len und Unterständen), Koppel- und Pferch-
tierhaltung 

 
verboten 

6.8 Wildfutterplätze und Wildgatter zu er-rich-
ten; Wildkirrungen, Aufbrechen und Vergra-
ben von Wild/Wildresten 

 
verboten 

6.9 Anwendung chemischer Pflanzen-schutz-
mittel aus Luftfahrzeugen oder zur Boden-
entseuchung 

 
verboten 

6.10 Bewässerung landwirtschaftlich oder gärt-
nerisch genutzter Freilandflächen 

verboten 

6.11 landwirtschaftliche Dräne und zugehörige 
Vorflutgräben anzulegen, zu ändern oder zu 
erneuern 

verboten, ausgenommen Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen 
an bereits bestehenden Einrichtungen, mit schonenden Verfahren 
nach Abstimmung mit dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt 

6.12 besondere Nutzungen, wie Weinbau, Ge-
müseanbau, Zierpflanzenanbau, Baum-
schulen und forstliche Pflanzgärten neu an-
zulegen oder zu erweitern 

verboten 

6.13 Kahlschlag oder eine in der Wirkung gleich-
kommende Maßnahme, ausge-nommen bei 
Kalamitäten (*) 

nur Zulässig nach Abstimmung mit dem zuständigen Wasserwirt-
schaftsamt 

6.14 Rodung verboten 

6.15 Lagerung von Hackschnitzeln verboten 

6.16 Nasskonservierung von Rundholz verboten 

 
(*)  Kahlschlag und in der Wirkung gleichkommende Maßnahmen (zu Nr. 6.13) 
 Ein Kahlschlag liegt vor, wenn auf einer Waldfläche alle aufstockenden Bäume in einem oder in wenigen kurz aufeinander folgenden Eingriffen entnommen  werden, ohne 
dass bereits eine ausreichende übernehmbare Verjüngung vorhanden ist und daher durch die Hiebsmaßnahme auf der Fläche  Freilandbedingungen (Klima) entstehen. 
 
 Eine dem Kahlschlag gleichkommende Maßnahme ist eine Hiebmaßnahme, bei der nur noch vereinzelt Bäume stehen bleiben und dadurch auf der Fläche  ebenfalls 
Freiflächenbedingungen entstehen. 
 
 Ein Kahlschlag kann auch entstehen, wenn zwei oder mehrere benachbarte Waldbesitzer Hiebe durchführen, die in der Summe zu den o.g.  Freiflächenbedingungen führen.  
 
 Unter Kalamitäten sind Schäden durch Windwurf, Schneebruch oder durch Schädlingsbefall zu verstehen, deren Beseitigung nur durch die Entnahme aller  geschädigten 
Bäume und daher u.U. nur durch Kahlschlag möglich ist.  
 
 

 
(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche unter den Nr. 1 bis 6 aufgeführte Handlungen verboten. Das 

Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -ableitung durch Befugte des Trä-
gers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten. 

 
(3) Die Verbote und Beschränkungen des Absatzes 1 gelten nicht für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung 

und –ableitung des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der 
von ihm Beauftragten, sofern das zuständige Wasserwirtschaftsamt diesen geplanten Handlungen vorher schriftlich 
zugestimmt hat.  
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§ 4 
Ausnahmen 

 
(1) Das Landratsamt Haßberge kann von den Verboten und Beschränkungen des § 3 Ausnahmen 

zulassen, wenn 
 
1. das Wohl der Allgemeinheit die Ausnahmen erfordert oder 

 
2. das Verbot oder die Beschränkung im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führen würde und 

das Gemeinwohl der Ausnahme nicht entgegensteht.  
 

(2) Die Ausnahme ist widerruflich; sie kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden und 

bedarf der Schriftform. 
 
(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Hassberge vom Grundstückseigentümer verlan-

gen, dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, 
insbesondere der Schutz der Wasserversorgung erfordert.  

 
 

 
§ 5 

Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 
 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebiets ha-
ben die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Verordnung bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter die Ver-
bote des § 3 fallen, auf Anordnung des Landratsamts Haßberge zu dulden, sofern sie nicht schon 
nach anderen Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen oder zu ändern. 

 
(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach den §§ 52 Abs. 4, § 96 ff. WHG und Art. 57 BayWG 

Entschädigung zu leisten. 
 
 

§ 6 
Kennzeichnung des Schutzgebietes 

 

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben 
zu dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der Schutzzonen durch Aufstellen oder 
Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden. 
 

 

 

§ 7 
Kontrollmaßnahmen 

 

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes ha-
ben Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln und Pflanzen-
schutzmitteln durch Beauftragte des Landratsamtes Haßberge und des Wasserversorgungsun-
ternehmens zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 
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(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die hierzu 

notwendigen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauftragte 
des Landratsamts Haßberge zu dulden. 

 
(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete des Trägers der öffentlichen 

Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten, 
zur Wahrnehmung der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 3 der Verordnung zur Eigenüber-
wachung von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüberwachungsverordnung – 
EÜV) in der jeweils geltenden Fassung zu gestatten, die hierzu erforderlichen Auskünfte zu er-
teilen und technische Ermittlungen und Prüfungen zu ermöglichen. 

 

§ 8 
Entschädigung und Ausgleich 

 

(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung eine 
Enteignung darstellt, ist über die Fälle des § 5 hinaus nach den §§ 52 Abs. 4 und 96 ff. WHG 
sowie Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten 

 
(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung erhöhte 

Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung be-
schränken, ist für die dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener Aus-
gleich gem. § 52 Abs. 5 WHG und Art. 57 BayWG zu leisten. 

 

§ 9 
Bußgeldvorschriften 

 

Nach § 103 Abs.1 Nr. 8 Buchst. a), Abs. 2 WHG kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 zuwiderhandelt, 
 
2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Ausnahme 

verbundenen Bedingungen oder Auflagen zu befolgen. 
 

 
§ 10 

Inkrafttreten 
 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landratsamtes Haß-
berge in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung des Landratsamtes Haßberge über das Wasser-
schutzgebiet in der Stadt Eltmann (Kalkofenguelle) für die öffentliche Wasserversorgung der Stadt 
Eltmann vom 30.06.1976  (Amtsblatt des Landratsamtes Haßberge Nr. 13 vom 18.08.1976) in der 
Fassung der Änderungsverordnung vom 27.07.1989 (Amtsblatt des Landratsamtes Haßberge Nr. 8 
vom 25.08.1989) außer Kraft. 

 

Haßfurt, den  28.11.2019 
Landratsamt Haßberge 
 
 
 
Schneider 
Landrat 
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Die Wahlleiterin 
des Landkreises Haßberge 
 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g  
über die Aufforderung zur Einreichung  

von Wahlvorschlägen 
 

für die Wahl des Landrats und Kreistags 
 
im Landkreis Haßberge 
 
am Sonntag, 15. März 2020 
 
1. Durchzuführende Wahl 

Am Sonntag, dem 15. März 2020 findet die Wahl  
von 60 Kreisräten und  
des Landrats 
statt.  
 
 

2. Wahlvorschlagsträger 
Wahlvorschläge dürfen nur von Parteien und von 
Wählergruppen (Wahlvorschlagsträgern) eingereicht 
werden. Der Begriff der politischen Partei richtet sich 
nach dem Gesetz über die politischen Parteien 
(Parteiengesetz). Wählergruppen sind alle sonstigen 
Vereinigungen oder Gruppen natürlicher Personen, 
deren Ziel es ist, sich an Landkreiswahlen zu beteiligen. 
Parteien und Wählergruppen, die verboten sind, 
können keine Wahlvorschläge einreichen. 
 
 

3. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
 
3.1 
Die Wahlvorschlagsträger werden zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen aufgefordert. Die Wahlvorschläge 
können ab Erlass dieser Bekanntmachung, jedoch 
spätestens am Donnerstag, dem 23. Januar 2020, 
18.00 Uhr der Wahlleiterin bzw. dem stellv. Wahlleiter 
zugesandt oder während der allgemeinen 
Dienststunden im Landratsamt Haßberge, Am 
Herrenhof 1, Zimmer-Nr. 311, 97437 Haßfurt 
übergeben werden. 
Jeder Wahlvorschlagsträger darf nur einen 
Wahlvorschlag einreichen. 
 
3.2 
Werden mehrere gültige Wahlvorschläge eingereicht, 
findet die Wahl 
 

– des Kreistags nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl, 

– des Landrats nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl 

 

mit Bindung an die sich bewerbenden Personen statt. 
 
3.3 
Wird kein oder nur ein gültiger Wahlvorschlag 
eingereicht, findet die Wahl 
 

– des Kreistags nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl, 

– des Landrats nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl 

 

ohne Bindung an sich bewerbende Personen statt. 

4. Wählbarkeit zum Kreisrat 
 
4.1 
Für das Amt eines Kreisrats ist jede Person wählbar, die 
am Wahltag 
– Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des 

Grundgesetzes oder Staatsangehörige der übrigen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist; 

– das 18. Lebensjahr vollendet hat; 
– seit mindestens drei Monaten im Landkreis eine 

Wohnung hat, die nicht ihre Hauptwohnung sein 
muss, oder ohne eine Wohnung zu haben sich im 
Landkreis gewöhnlich aufhält. Wer die 
Wählbarkeit infolge Wegzugs verloren hat, jedoch 
innerhalb eines Jahres seit dem Wegzug in den 
Landkreis zurückkehrt, ist mit dem Zuzug wieder 
wählbar. 

 
4.2 
Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die 
nach Art. 21 Abs. 2 des Gemeinde- und 
Landkreiswahlgesetzes (GLKrWG) nicht wählbar ist. 
 
 

5. Wählbarkeit zum Landrat 
 
5.1 
Für das Amt des Landrats ist jede Person wählbar, die 
am Wahltag: 
– Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des 

Grundgesetzes ist; 
– das 18. Lebensjahr vollendet hat; 
 
5.2 
Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, 
die nach Art. 39 Abs. 2 GLKrWG nicht wählbar ist. Zum 
Landrat kann außerdem nicht gewählt werden, wer am 
Tag des Beginns der Amtszeit das 67. Lebensjahr 
vollendet hat. 

 
 

6. Aufstellungsversammlung 
 
6.1 
Alle sich bewerbenden Personen werden von einer 
Partei oder einer Wählergruppe in einer Versammlung 
aufgestellt, die zu diesem Zweck für den gesamten 
Wahlkreis einzuberufen ist. 
Diese Aufstellungsversammlung ist 
– eine Versammlung der Anhänger einer Partei oder 

Wählergruppe, 
– eine besondere Versammlung von Delegierten, die 

von Mitgliedern einer Partei oder Wählergruppe 
für die bevorstehende Aufstellung sich 
bewerbender Personen gewählt wurden oder 

– eine allgemeine Delegiertenversammlung, die 
nach der Satzung einer Partei oder einer 
Wählergruppe allgemein für bevorstehende 
Wahlen bestellt wurde. 

 
Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemeinen 
Delegiertenversammlung darf nicht früher als zwei 
Jahre vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt, von 
den Mitgliedern einer Partei oder einer Wählergruppe 
gewählt worden sein, die im Zeitpunkt der Wahl der 
Delegierten im Wahlkreis wahlberechtigt waren. 
Die Teilnehmer der Aufstellungsversammlung müssen 
im Zeitpunkt ihres Zusammentritts im Wahlkreis 
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wahlberechtigt sein. Die Aufstellungsversammlung darf 
nicht früher als 15 Monate vor dem Monat stattfinden, 
in dem der Wahltag liegt. 
Die sich bewerbenden Personen werden in geheimer 
Abstimmung gewählt. Jede an der 
Aufstellungsversammlung teilnahmeberechtigte und 
anwesende Person ist hierbei vorschlagsberechtigt. Den 
sich für die Aufstellung bewerbenden Personen ist 
Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. 
 
6.2 
Ersatzleute, die für den Fall des Ausscheidens einer sich 
bewerbenden Person in den Wahlvorschlag 
nachrücken, sind in gleicher Weise wie sich 
bewerbende Personen aufzustellen. 
 
6.3 
Mehrere Wahlvorschlagsträger können gemeinsame 
Wahlvorschläge einreichen. Gemeinsame 
Wahlvorschläge sind in einer gemeinsamen 
Versammlung aufzustellen (bei der Wahl des Landrats 
siehe auch Nr. 6.5). Die Einzelheiten vereinbaren die 
Wahlvorschlagsträger. 
 
6.4 
Bei Kreistagswahlen kann die Versammlung 
beschließen, dass sich bewerbende Personen zweimal 
oder dreimal auf dem Stimmzettel aufgeführt werden 
sollen. 
 
6.5 
Besonderheiten bei der Landratswahl: 
Soll eine Person von mehreren Wahlvorschlagsträgern 
als sich gemeinsam bewerbende Person aufgestellt 
werden, sind folgende Verfahrensarten möglich: 
 
6.5.1 
Die sich bewerbende Person wird in einer 
gemeinsamen Aufstellungsversammlung der Parteien 
und der Wählergruppen aufgestellt, die einen 
gemeinsamen Wahlvorschlag einreichen. 
 
6.5.2 
Die Parteien und die Wählergruppen stellen eine sich 
bewerbende Person in getrennten Versammlungen auf 
und reichen getrennte Wahlvorschläge ein. Eine von 
mehreren Versammlungen aufgestellte Person muss 
gegenüber der Wahlleiterin/dem Wahlleiter schriftlich 
erklären, ob sie als sich gemeinsam bewerbende Person 
auftreten will oder, falls diese Möglichkeit beschlossen 
wurde, ob sie sich nicht auf allen Wahlvorschlägen 
bewerben will. 
 
 

7. Niederschrift über die Versammlung 
 
7.1 
Über die Aufstellungsversammlung ist eine 
Niederschrift zu fertigen. Aus der Niederschrift muss 
ersichtlich sein: 
– die ordnungsgemäße Ladung zur 

Aufstellungsversammlung, 
– Ort und Zeit der Aufstellungsversammlung, 
– die Zahl der teilnehmenden Personen, 
– bei einer allgemeinen Delegiertenversammlung die 

Erklärung, dass die Mehrheit der Delegierten nicht 
früher als zwei Jahre vor dem Monat, in dem der 

Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer Partei 
oder einer Wählergruppe gewählt worden ist, die 
im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im 
Landkreis wahlberechtigt waren, 

– der Verlauf der Aufstellungsversammlung, 
– das Wahlverfahren, nach dem die sich 

bewerbenden Personen gewählt wurden, 
– die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden 

Personen, ihre Reihenfolge und ihre etwaige 
mehrfache Aufführung, 

– auf welche Weise ausgeschiedene sich 
bewerbende Personen ersetzt werden, sofern die 
Aufstellungsversammlung Ersatzleute aufgestellt 
hat, 

 
7.2 
Die Niederschrift ist von der die 
Aufstellungsversammlung leitenden Person und zwei 
Wahlberechtigten, die an der Versammlung 
teilgenommen haben, zu unterschreiben. Jede 
wahlberechtigte Person darf nur eine Niederschrift 
unterzeichnen. Auch sich bewerbende Personen dürfen 
die Niederschrift unterzeichnen, wenn sie an der 
Versammlung teilgenommen haben. 
 
7.3 
Der Niederschrift muss eine Anwesenheitsliste 
beigefügt sein, in die sich diejenigen Wahlberechtigten 
mit Namen, Anschrift und Unterschrift eingetragen 
haben, die an der Versammlung teilgenommen haben. 
 
7.4 
Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste ist dem 
Wahlvorschlag beizulegen. 
 
 

8. Inhalt der Wahlvorschläge 
 
8.1 
Bei Kreistagswahlen darf jeder Wahlvorschlag 
höchstens so viele sich bewerbende Personen 
enthalten, wie Kreisräte zu wählen sind.  
In unserem Landkreis darf daher ein Wahlvorschlag 
höchstens 60 sich bewerbende Personen enthalten. 
Wenn sich bewerbende Personen im Wahlvorschlag 
mehrfach aufgeführt werden, verringert sich die Zahl 
der sich bewerbenden Personen entsprechend. 
 
Sich bewerbende Personen dürfen bei Wahlen für ein 
gleichartiges Amt, die am selben Tag stattfinden, nur in 
einem Wahlkreis aufgestellt werden. Sie dürfen bei 
einer Wahl nur in einem Wahlvorschlag benannt 
werden. Bei Landratswahlen darf jeder Wahlvorschlag 
nur eine sich bewerbende Person enthalten. 
 
8.2 
Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder 
der Wählergruppe als Kennwort tragen. Gemeinsame 
Wahlvorschläge müssen die Namen sämtlicher daran 
beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. 
Kurzbezeichnungen, bei denen der Name der Partei 
oder der Wählergruppe nur durch eine Buchstabenfolge 
oder in anderer Weise ausgedrückt wird, reichen als 
Kennwort aus. Dem Kennwort ist eine weitere 
Bezeichnung beizufügen, wenn das zur deutlichen 
Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. 
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Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort eingereicht, gilt 
der Name des Wahlvorschlagsträgers als Kennwort, bei 
einem gemeinsamen Wahlvorschlag gelten die Namen 
sämtlicher daran beteiligter Parteien oder 
Wählergruppen in der im Wahlvorschlag genannten 
Reihenfolge als Kennwort. Enthalten gemeinsame, aber 
getrennt eingereichte Wahlvorschläge zur Wahl des 
Landrats kein oder kein gemeinsames Kennwort, gelten 
die Kennworte der Wahlvorschläge in alphabetischer 
Reihenfolge als gemeinsames Kennwort. 
 
8.3 
Organisierte Wählergruppen haben einen Nachweis 
über die Organisation vorzulegen, wenn sie als 
organisiert behandelt werden sollen. 
 
8.4 
Jeder Wahlvorschlag soll eine Beauftragte/einen 
Beauftragten und ihre/seine Stellvertretung 
bezeichnen, die im Landkreis wahlberechtigt sein 
müssen. Fehlt diese Bezeichnung, gilt die erste 
Unterzeichnerin/der erste Unterzeichner als 
Beauftragte/r, die/der zweite als ihre/seine 
Stellvertretung. Die/Der Beauftragte ist berechtigt, 
verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag 
abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt 
die Erklärung der/des Beauftragten. 
 
8.5 
Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe sämtlicher sich 
bewerbender Personen in erkennbarer Reihenfolge 
entsprechend der Aufstellung in der Niederschrift über 
die Aufstellungsversammlung nach Familienname, 
Vorname, Tag der Geburt, Geschlecht, Beruf oder Stand 
und Anschrift enthalten. 
 
8.6 
Angegeben werden können kommunale Ehrenämter 
und im Grundgesetz und in der Verfassung vorgesehene 
Ämter, falls diese in den Stimmzettel aufgenommen 
werden sollen. Es sind dies insbesondere: 
Ehrenamtlicher erster, zweiter oder dritter 
Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied, stellvertretender 
Landrat, Kreisrat, Bezirkstagspräsident, 
stellvertretender Bezirkstagspräsident, Bezirksrat, 
Mitglied des Europäischen Parlaments, des Bundestags, 
des Landtags. Dreifach aufzuführende sich bewerbende 
Personen erscheinen auf dem Stimmzettel vor den 
zweifach aufzuführenden und diese vor den übrigen 
sich bewerbenden Personen. 
 
8.7 
Die sich bewerbende Person muss erklären, dass sie der 
Aufnahme ihres Namens in den Wahlvorschlag 
zustimmt und dass sie bei Wahlen für ein gleichartiges 
Amt, die am selben Tag stattfinden, nur in einem 
Wahlkreis aufgestellt wird. Wird eine mehrfache 
Aufstellung festgestellt, hat die sich bewerbende 
Person dem Wahlleiter nach Aufforderung mitzuteilen, 
welche Bewerbung gelten soll. Unterlässt sie diese 
Mitteilung oder widersprechen sich die Mitteilungen, 
sind die Bewerbungen für ungültig zu erklären. 
 
Die sich bewerbende Person muss außerdem erklären, 
dass sie nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist. 
 

8.8 
Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Kreistags oder eines 
Landrats muss ferner eine Bescheinigung der 
Gemeinde, in der die sich bewerbende Person ihre 
Wohnung, die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, 
oder ohne eine Wohnung zu haben ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, über ihre Wählbarkeit enthalten. 
 
Das Gleiche gilt für Ersatzleute. 
 
8.9 
Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Kreistags oder eines 
Landrats muss für die sich bewerbende Person eine 
Bescheinigung der Gemeinde, in der sie ihre 
Hauptwohnung hat, bei Personen ohne Wohnung eine 
Bescheinigung der letzten Wohnsitzgemeinde, 
enthalten, dass sie nicht von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen ist. Die Gemeinde darf diese 
Bescheinigung nur einmal ausstellen. 
 
Das Gleiche gilt für Ersatzleute. 
 
8.10 
Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Kreistags oder des 
Landrats muss eine gemeindliche Bescheinigung über 
das Wahlrecht der Beauftragten und ihrer Stellvertreter 
sowie die Unterzeichner/innen der Wahlvorschläge 
enthalten. 
 
Das Gleiche gilt für Ersatzleute. 
 
 

9. Unterzeichnung der Wahlvorschläge 
 
Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlberechtigten 
unterschrieben sein, die am Montag, 03. Februar 2020 
(41. Tag vor dem Wahltag) wahlberechtigt sind. Die 
Unterzeichnung durch sich bewerbende Personen oder 
Ersatzleute eines Wahlvorschlags ist unzulässig. Die 
Unterschriften auf dem Wahlvorschlag müssen 
eigenhändig geleistet werden. Die Unterzeichner/innen 
müssen Familienname, Vorname und Anschrift angeben 
und im Landkreis wahlberechtigt sein. Jeder 
Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Die Zurückziehung einzelner 
Unterschriften, der Verlust des Wahlrechts oder der 
Tod der Unterzeichner/innen des Wahlvorschlags 
berührt die Gültigkeit des Wahlvorschlags nicht. 
 
 

10. Unterstützungslisten für Wahlvorschläge 
 
10.1 
Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschlagsträgern 
müssen nicht nur von zehn Wahlberechtigten unter-
schrieben werden, sondern zusätzlich von mindestens 
340 Wahlberechtigten durch Unterschrift in Listen, die 
bei der Gemeinde/Stadt oder bei der Verwaltungs-
gemeinschaft aufliegen, unterstützt werden. Neue 
Wahlvorschlagsträger sind Parteien und Wähler-
gruppen, die im Kreistag seit dessen letzter Wahl nicht 
auf Grund eines eigenen Wahlvorschlags ununter-
brochen bis zum 90. Tag vor dem Wahltag 
(16. Dezember 2019) vertreten waren; sie benötigen 
allerdings dann keine zusätzlichen Unterstützungs-
unterschriften, wenn sie bei der letzten Landtagswahl 
oder bei der letzten Europawahl mindestens fünf v.H.  
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der im Land insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 
oder bei der letzten Bundestagswahl mindestens 
fünf v.H. der im Land abgegebenen gültigen Zweit-
stimmen erhalten haben. Maßgeblich sind die von der 
Landeswahlleitung früher als drei Monate vor dem 
Wahltag bekannt gemachte Ergebnisse. 
 

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner 
zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn 
dessen Wahlvorschlagsträger in ihrer Gesamtheit im 
Kreistag seit dessen letzter Wahl auf Grund des 
gleichen gemeinsamen Wahlvorschlags bis zum 90. Tag 
vor dem Wahltag (16. Dezember 2019) vertreten waren 
oder wenn mindestens einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger keine zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften benötigt. 
 

10.2 
In die Unterstützungsliste dürfen sich nicht eintragen: 
– die in einem Wahlvorschlag aufgeführten sich 

bewerbenden Personen und Ersatzleute, 
– Wahlberechtigte, die sich in eine andere 

Unterstützungsliste eingetragen haben, 
– Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag 

unterzeichnet haben. 
 

10.3 
Während der Eintragungszeiten ist in dem Gebäude, in 
dem sich der Eintragungsraum befindet, sowie 
unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede 
Behinderung oder erhebliche Belästigung der sich 
Eintragenden verboten. 
 

10.4 
Die Zurücknahme gültiger Unterschriften ist 
wirkungslos. 
 

10.5 
Die Einzelheiten über die Eintragungsfristen, die 
Eintragungsräume, die Öffnungszeiten und die 
Ausstellung von Eintragungsscheinen an kranke und 
körperlich behinderte Personen werden von der 
Gemeinde/Stadt gesondert bekannt gemacht. 
 
 

11. Zurücknahme von Wahlvorschlägen 
 

Die Zurücknahme der Wahlvorschläge im Ganzen ist nur 
bis zum Donnerstag, 23. Januar 2020, 18.00 Uhr 
(52. Tag vor dem Wahltag) zulässig. 
 

Über die Zurücknahme von Wahlvorschlägen im Ganzen 
beschließen die Wahlvorschlagsträger in gleicher Weise 
wie über die Aufstellung der Wahlvorschläge. Die/Der 
Beauftragte kann durch die Aufstellungsversammlung 
verpflichtet werden, unter bestimmten 
Voraussetzungen den Wahlvorschlag zurückzunehmen. 
 

 
17.12.2019 
 

 
 
____________________________ 
Kramer, Kreiswahlleiterin 
 

 
 

 
Dritte Satzung zur Änderung der Satzung 

über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung 
 von Abfällen 

im Landkreis Haßberge 
(Abfallwirtschaftssatzung) 

 
Aufgrund des Art. 3 Abs. 2 und des Art. 7 Abs. 1 des Bayer. 
Abfallwirtschaftsgesetzes (BayAbfG) i.V.m. Art. 18 Abs. 1 Nr. 1 
und Nr. 2 und Abs. 2 der Landkreisordnung für den Freistaat 
Bayern (LkrO) erlässt der Landkreis Haßberge folgende 
3. Satzung zur Änderung der Abfallwirtschaftssatzung vom 
28.10.2011, zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom 
27.02.2019: 
 

§ 1 
 
1. § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „KrW-/AbfG“ durch die 
Angabe „KrWG“ ersetzt. 

 
b) In Satz 2 wird die Angabe „KrW-/AbfG“ durch die 

Angabe „KrWG“ ersetzt. 
 

c) In Satz 3 wird die Angabe „KrW-/AbfG“ durch die 
Angabe „KrWG“ ersetzt. 

 
2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Ziff. 8 wird die die Angabe „§ 24 KrW-/ 
AbfG“ durch die Angabe „§ 25 KrWG“ ersetzt. 

 
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Angaben „§ 16 Abs. 2  
KrW-/AbfG“ durch die Angaben „§ 72 Abs. 1 
KrWG i.V.m. § 16 Abs. 2 KrW-/AbfG a.F.“ 
ersetzt. 

 
bb) In Satz 2 werden die Angaben „§ 16 Abs. 2  

KrW-/AbfG“ durch die Angaben „§ 72 Abs. 1 
KrWG i.V.m. § 16 Abs. 2 KrW-/AbfG a.F.“ 
ersetzt. 

 
3. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Angaben „§ 13 KrW-/ 
AbfG“ durch die Angaben „§ 17 KrWG“ ersetzt. 

 
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Ziff. 2 wird wie folgt geändert: 
aaa) Die Angaben „§ 27 Abs. 3 KrW-/AbfG“ 

werden durch die Angaben „§ 28 Abs. 3 
KrWG“ ersetzt. 

 
bbb) Die Angaben „§ 27 Abs. 1 KrW-/AbfG“ 

werden durch die Angaben „§ 28 Abs. 1 
KrWG“ ersetzt. 

 
bb) Ziff. 3 wird wie folgt geändert: 

aaa) Die Angaben „ § 27 Abs 2 KrW-/AbfG“ 
werden durch die Angaben„§ 28 Abs. 2 
KrWG“ ersetzt. 

 
bbb) Die Angaben „§ 27 Abs. 1 KrW-/AbfG“ 

werden durch die Angaben „§ 28 Abs. 1 
KrWG“ ersetzt. 

 
cc) Ziff. 4 wird wie folgt geändert: 

Die Angaben „§ 28 Abs. 2 KrW-/AbfG“ werden 
durch die Angaben „§ 29 Abs. 2 KrWG“ ersetzt. 
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4. § 7 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt geändert: 

Die Angaben „§ 40 KrW-/AbfG“ werden durch die 
Angaben „§ 47 KrWG“ ersetzt. 

 
5. § 11 Absatz 2 Ziff. 1 Buchst. f wird wie folgt geändert: 

Das Wort „Verpackungsverordnung“ wird durch das 
Wort „Verpackungsgesetz“ ersetzt. 

 
6. § 13 wird wie folgt geändert:  

a) In Absatz 2 wird folgender Satz 4 angefügt: 
„Verkaufsverpackungen im Sinn des 
Verpackungsgesetzes, Behälterglas ausgenommen, 
werden von den Systembetreibern nach § 14 Abs. 
1 Verpackungsgesetz (VerpackG) bzw. deren 
beauftragtem Dritten abgeholt.“ 

 
b) In Absatz 3 Ziff. 1 wird folgender Buchstabe e 

angefügt: 
„e) Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, 

Kunststoffverbunden, sonstigen 
Verbundstoffen, Weißblech und Aluminium, 
die außerhalb der öffentlichen 
Abfallentsorgung zurückzunehmen und zu 
verwerten sind und von den jeweiligen 
Systembetreibern nach § 14 Abs. 1 VerpackG 
erfasst werden,“ 

 
7. § 14 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 erhält folgende Fassung:  
„Die in § 13 Abs. 3 Ziffer 1 Buchstabe a, Buchstabe e 
und Ziffer 2 aufgeführten Abfälle zur Verwertung 
sind getrennt in den jeweils bestimmten und 
zugelassenen Behältnissen zur Abholung 
bereitzustellen.“ 

 
b) Es wird folgender Unterabsatz 4 angefügt: 

„Für Verkaufsverpackungen im Sinn des § 13 Abs. 3 
Ziffer 1 Buchst. e:  
Schwarze Müllnormtonnen mit 240 Liter 
Füllvolumen und Müllgroßbehälter (Umleerbehälter) 
mit 1.100 Liter Füllvolumen, jeweils mit gelbem 
Deckel.“ 

 
8. In § 15 wird folgender Absatz 9 angefügt: 

„Die nach § 14 Abs. 1 Satz 8 zugelassenen Behältnisse 
(Gelbe Tonnen) werden von den Systembetreibern gem. 
§ 14 Abs. 1 VerpackG bzw. deren beauftragtem Dritten 
bereitgestellt.“ 

 
9. § 16 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert: 

Nach dem Wort „Kartonagen“ werden die Wörter 
„sowie Verkaufsverpackungen i.S.d. § 13 Abs. 3 Ziff. 1 
Buchst. e“ eingefügt. 

 
 

§ 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. 
 
 
Haßfurt, den 16.12.2019 
Landkreis Haßberge 
 
Schneider 
Landrat 
 

 

 
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Haßberge; 
Offenlegung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für 
das Wirtschaftsjahr 2017 
 
 
Der Kreistag des Landkreises Haßberge hat in der Sitzung am 
16.12.2019 nachfolgenden Beschluss gefasst: 
 
Der geprüfte Jahresabschluss 2017 des Abfallwirtschafts-
betriebes wird gemäß Bilanz vom 12.07.2018 mit einer 
Bilanzsumme von 15.517.549,87 Euro festgestellt. Der 
Jahresverlust von 540.639,02 Euro wird auf neue Rechnung 
vorgetragen. Die an den Landkreis Haßberge geleistete 
Verzinsung für die Einlage bei der GKS GmbH in Höhe von 
34.512,20 Euro wird genehmigt. Dem Landrat Wilhelm 
Schneider und dem Werkleiter Wilfried Neubauer werden für 
das Geschäftsjahr 2017 des Abfallwirtschaftsbetriebes des 
Landkreises Haßberge Entlastung erteilt. 
 
Der Abschlussprüfer erteilte folgenden Bestätigungsvermerk: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Haßberge für das 
Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2017 geprüft. Durch 
Art. 93 Abs. 3 Satz 2 LKrO wurde der Prüfungsgegenstand 
erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes i. S. von § 53 
Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der 
Betriebssatzung und die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Eigenbetriebes liegen in der Verantwortung der Werkleitung 
des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 
und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Eigenbetriebes abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend 
§ 317 HGB und Art. 93 Abs. 3 Satz  2 LKrO unter Beachtung 
der KommPrV und der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so 
zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Eigenbetriebes Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden di  Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend 
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen der Werkleitung des 
Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Prüfung der 
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wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir darüber hinaus 
entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur 
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und 
der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG 
vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet. 
 
Vor dem Hintergrund der auf dieser Grundlage  gewonnenen 
Erkenntnisse bestätigen wir nach § 7 Abs. 4 Nr. 2 und 3 
KommPrV: 
 
Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach 
unserer pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften und 
der Betriebssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht steht 
im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden 
geprüft; sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen. 
 
München, 10.08.2018 
Bayerischer Kommunaler 
Prüfungsverband 
Christian Göb, Wirtschaftsprüfer“ 
 
 
Der Jahresabschluss (incl. Lagebericht) 2017 liegt in der Zeit 
vom 07. bis 17. Januar 2020 öffentlich aus. Die Unterlagen 
sind beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Haßberge, 
Zwerchmaingasse 14 (2.OG), 97437 Haßfurt zu folgenden 
Zeiten einsehbar: 
 
Montag bis Mittwoch: 8.30 bis 12.30 Uhr und  

14.00 bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag:  8.30 bis 12.30 Uhr und  

14.00 bis 17.00 Uhr, 
Freitag:   8.30 bis 12.30 Uhr. 
 
Haßfurt, 17.12.2019 
Abfallwirtschaftsbetrieb 
Neubauer, Werkleiter 
 
 

 
 
Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken 
Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Haßberge 
 
 
Offenlegung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für 
das Wirtschaftsjahr 2018 
 
 
 
Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Haßberg-
Kliniken, Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises 
Haßberge, hat in der Sitzung am 20.11.2019 nachfolgenden 
Beschluss gefasst: 
 
1. Der geprüfte Jahresabschluss 2018 des Kommunal-

unternehmens Haßberg-Kliniken, Anstalt des öffentlichen 
Rechts des Landkreises Haßberge, der eine Bilanzsumme 

von59.428.617,28 Euro und einen Jahresfehlbetrag von 
519.476,99 Euro aufweist, wird festgestellt. 

 
2. Der Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von 519.476,99 Euro 

wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
3. Dem Vorstand des Kommunalunternehmens Haßberg-

Kliniken wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung 
erteilt. 

 
 
Der Abschlussprüfer erteilte folgendes Testat: 
 
„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN 
ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An die Haßberg-Kliniken A.d.ö.R. 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Haßberg-Kliniken 
A.d.ö.R., der zugleich Jahresabschluss der Haßberg Kliniken, 
Haßfurt ist, – bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 
31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – 
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 
Haßberg-Kliniken A.d.ö.R. für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018, der zugleich 
Lagebericht der Haßberg Kliniken, Haßfurt ist geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen 
wesentlichen Belangen den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und den Vorschriften der Krankenhaus-
Buchführungsverordnung (KHBV) und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Krankenhausträgergesellschaft und des Krankenhauses 
zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 
31. Dezember 2018 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Krankenhaus-
trägergesellschaft und des Krankenhauses. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.   

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungs-
mäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
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Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 
diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind 
von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
 
Wir weisen auf die Ausführungen des Vorstands im 
Lagebericht hin. Dort ist insbesondere in Abschn. I. 2., in 
Abschn. I. 7., in Abschn. II., IV, V., VI.,  und VII. ausgeführt, dass 
zum 31.12.2018 eine bilanzielle Überschuldung vorliegt. Die 
Krankenhausträgergesellschaft und das Krankenhauses 
haben zudem in den vergangenen Jahren nachhaltige 
Verluste erzielt, in den folgenden Geschäftsjahren wird 
weiterhin mit Fehlbeträgen gerechnet. Der Vorstand geht 
aufgrund der finanziellen Unterstützung und Haftung des 
Gesellschafters, dem Landkreis Haßberge, weiterhin von der 
Unternehmensfortführung aus. Die Krankenhausträger-
gesellschaft und das Krankenhauses ist zur Sicherung ihres 
Fortbestandes von der weiteren finanziellen Unterstützung 
durch ihren Gesellschafter, dem Landkreis Haßberge, 
abhängig; der konsequenten Restrukturierung der 
Krankenhausträgergesellschaft und des Krankenhauses ist 
eine unbedingte Aufmerksamkeit zu widmen. Wir weisen auf 
das Bestehen dieser wesentlichen Unsicherheit hin, die 
bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann und 
die ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne des § 322 Abs. 
2 Satz 3 HGB darstellt. Unsere Prüfungsurteile sind bezüglich 
dieses Sachverhalts nicht modifiziert. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
Verwaltungsrates für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter der Haßberg-Kliniken A.d.ö.R. sind 
verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und der Vorschriften der 
KHBV in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der 
Krankenhausträgergesellschaft und des Krankenhauses zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmens-

tätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht 
tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Krankenhausträger-
gesellschaft und des Krankenhauses vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung 
des Rechnungslegungsprozesses der Krankenhausträger-
gesellschaft und des Krankenhauses zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 
falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Krankenhausträger-
gesellschaft und des Krankenhauses vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit 
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken 
wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – 
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 
Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
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Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. 
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontroll-
system und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um 
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht 
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Systeme der Krankenhausträgergesellschaft und des 
Krankenhauses abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den 
gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der Krankenhausträgergesellschaft und des 
Krankenhauses zur Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss 
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die 
Krankenhausträgergesellschaft und des Krankenhauses 
ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und 
den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Krankenhausträgergesellschaft und des Krankenhauses 
vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage der 
Krankenhausträgergesellschaft und des Krankenhauses. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf 
Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen 
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der 
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. 
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 

erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, 
die wir während unserer Prüfung feststellen. Wir bestimmen 
von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, 
die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den aktuellen 
Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die 
besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir 
beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es 
sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen 
die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus. 
 

Würzburg, 08.11.2019 
FRANKEN-TREUHAND GMBH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

 
 

(Dreikorn)   (Göring) 
       Wirtschaftsprüfer      Wirtschaftsprüfer” 
 
 
Der Jahresabschluss 2018 liegt in der Zeit vom 7. bis. 
17. Januar 2020 öffentlich aus. Die Unterlagen sind beim 
Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken, Zentrale 
Krankenhausverwaltung, Hofheimer Straße 69, 
97437 Haßfurt zu folgenden Zeiten einsehbar: 
Montag bis Donnerstag:  8.30 bis 12.30 Uhr und  

14.00 bis 16.30 Uhr, 
Freitag:    8.30 bis 12.30 Uhr. 
 
 
Haßfurt, 17.12.2019 
Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken 
Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Haßberge 
Neubauer, Mitglied des Vorstands 
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Teil  II 

 
Az. I/2 
 
 

Satzung 
zur 1. Änderung der Entschädigungssatzung  

des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung  
im Raum Eltmann - Ebelsbach 

 
Aufgrund Art. 30 KommZG erlässt der Zweckverband zur 
Abwasserbeseitigung im Raum Eltmann - Ebelsbach folgend 
Satzung: 
 

§ 1 
Die Entschädigungssatzung wird wie folgt geändert: 
(1) § 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

Für die Teilnahme an Sitzungen wird ein Sitzungsgeld in 
Höhe von 20,00 € gewährt. Für die Mitglieder des 
örtlichen Rechnungsprüfungsausschusses beträgt die 
Pauschalentschädigung 20,00 € pro Prüfer und 
Prüfung. 

 
(2) § 5 erhält folgende Fassung: 
 

Auszahlung der Entschädigung und des Sitzungsgeldes 
 
(1) Die Entschädigung der Verbandsvorsitzenden und 

seines Vertreters wird monatlich im Voraus 

ausbezahlt. 

(2) Das Sitzungsgeld und die Pauschalentschädigung 

für die Rechnungsprüfer werden zum Jahresende 

vergütet. 

 
§ 2 

Die Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft. 
 
Eltmann, 03.12.2019 
 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung 
im Raum Eltmann - Ebelsbach 
 
Michael Ziegler 
Verbandsvorsitzender 
 
 

 
 

 
 
Nr. I/2 - 941/1-10 
 
Vollzug der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern und 
des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

I. 
 

H a u s h a l t s s a t z u n g  
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung  
der Zeil-Ebelsbach-Gruppe, Sitz Zeil a.Main, 

(Landkreis Haßberge) 
für das Haushaltsjahr 2019 

 

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) und der 
Art. 41, 42 und 43 des Gesetzes über die Kommunale 
Zusammenarbeit erlässt der Zweckverband zur Wasser-
versorgung der Zeil-Ebelsbach-Gruppe folgende Haushalts-
satzung: 
 
 

§ 1 
 
Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit 
festgesetzt. 
Er schließt im Erfolgsplan  
 in den Einnahmen  
 und Ausgaben mit     485.300,00 € 
 
und im Vermögensplan 
 in den Einnahmen 
 und Ausgaben mit     163.248,00 € 
ab. 
 
 

§ 2 
 
Die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Die Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan 
werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Die Umlage wird auf 1,00 € pro cbm Wasser festgesetzt.  
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 
150.000,00 € festgesetzt. 
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§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2019 in Kraft. 
 
Zeil a.Main, 13.12.2019 
Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Zeil-Ebelsbach-Gruppe 
 

Stadelmann, Verbandsvorsitzender 
 

II. 
 
Die von der Verbandsversammlung am 14.11.2019 erlassene 
Haushaltssatzung für das Jahr 2019 hat das Landratsamt 
Haßberge mit Schreiben vom 12.12.2019 rechtsaufsichtlich 
gewürdigt. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen 
Bestandteile. 
 
Gleichzeitig mit dieser Bekanntmachung ist die Haushalts-
satzung samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen 
Bekanntmachung einer Haushaltssatzung (entweder in Papier 
und/oder elektronisch) in den Stadtwerken der Stadt 
Zeil a.Main, Bamberger Str. 20, 97475 Zeil, öffentlich 
zugänglich zu machen. 
 
 
Haßfurt, 04.06.2019 
Landratsamt Haßberge 
 
 
Schor 
 
 

 
 
 

Landratsamt Haßberge 
Wilhelm Schneider 

Landrat 
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